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RS OGH 1970/7/1 12Os87/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1970

Norm

StPO §345 Z6

Rechtssatz

Es begründet Nichtigkeit im Sinne des § 345 Z 6 StPO, wenn die den Geschwornen auf im Sinne des § 137 StG entfernte

Mitschuld des ehelichen Vaters an dem von seiner Gattin in seiner Abwesenheit begangenen Kindesmord (§ 139 StG)

gestellte Hauptfrage nicht erkennen läßt, wann und durch welche konkreten Handlungen und Unterlassungen diese

Mitschuld nach Ansicht der Geschwornen begründet wurde.
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